
2340 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. Mai 1981 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenaus

gleichsgesetz 1967 geändert wird 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

sieht folgende Verbesserungen von Leistungen nach dem Familien

lastenausgleichsgesetz vor: 

- Anhebung des Alterszuschlages zur Familienbeihilfe von 

derzeit 50,- Schilling monatli~h auf 200,- Schilling 

monatlich; 

- Anhebung des Zuschlages für erheblich behinderte Kinder 

von 1.100,- Schilling monatlich auf 1.200,- Schilling 

monatlich; beide Anhebungen mit Wirkung ab 1. Jänner 1982; 

Ausweitung der Geburtenbeihilfe um einen weiteren Teil

betrag von 3.000,- Schilling für Kinder, die nach dem 

31. Dezember 1981 geboren werden, wenn sie das 2. Lebens

jahr vollendet haben. 

Der FinanzausschUß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 2. Juni 1981 in Verhandlung genommen und 

einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 

Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. Mai 

1981 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlasten

ausgleichsgesetz 1967 geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Hel I e r 

Berichterstatter 

Wien, 1981 06 02 

S chi c k e 1 g r u b e r 

Obmann 
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